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Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Botschaft beantragt Ihnen der Stadtrat, das städtische Grundstück Nr. 1649, Fest

hüttenstrasse, zu einem reduzierten Verkaufspreis von 290'000 Franken an die Genossen

schaft Alterssiedlung Frauenfeld zu veräussern.

I. Grundstück

Die Stadt Frauenfeld besitzt an der Festhüttenstrasse das Grundstück Nr. 1649 mit einer Fläche 

von 1’909 m2. Es handelt sich dabei um eine Wiese, die zwischen Tennisplätzen und der be

reits bestehenden Liegenschaft der Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld liegt.

Das Grundstück befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und ist im Finanzvermögen 

mit 381'800 Franken bilanziert (Fr. 200 / m2).

Die Zone für öffentliche Bauten ist für Bauten bestimmt, die zur Erfüllung öffentlicher Interes

sen dienen. Untergeordnete Nutzungen wie Wohnungen sind zulässig, wenn sie eine zweck

mässige Ergänzung zur öffentlichen Nutzung darstellen (Art. 25 Abs. 1 BR).
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II. Verwendungszweck

Die Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld führte im Jahr 2012 einen Architekturwettbe

werb durch, der vom Stadtrat Frauenfeld angeregt wurde. Bei diesem Wettbewerb machten 

sechs Frauenfelder Architekturbüros mit und reichten fünf verschiedene Vorschläge ein, wie 

das Areal der Genossenschaft, ergänzt mit jenem der Stadt Frauenfeld, sinnvoll genutzt wer

den könnte. Zwei Büros kamen auf jeweils eine sehr ähnliche Lösung. Diese beiden Projekte 

überzeugten die Jury denn auch am besten. Die Genossenschaft hat in der Folge die erstplat- 

zierten Projekte weiter entwickelt und zwar vor allem mit zwei Schwerpunkten:

1. Optimierung der Kosten, damit die Vorgabe des Stadtrates, dass die Wohnungen ergän

zungsleistungskompatible Mietzinse aufweisen müssen, möglichst gut erreicht werden 

kann.

2. Möglichst attraktive Wohnungen für ältere Bewohner zu schaffen.

Nach aktuellem Planungsstand sollen nun 45 Wohnungen für ältere Menschen gebaut wer

den. Ebenso werden eine neue Hauswartswohnung, sowie einige Nebenräume und Schalt

zimmer erstellt. Im Zusammenhang mit dem Neubau wird der heute bestehende Pavillon mit 

vier Mietwohnungen, dem Gemeinschaftsraum sowie der Hauswartswohnung bis aufs Unter

geschoss zurückgebaut werden.

Die Baukosten betragen approximativ rund zwölf Mio. Franken. Der Neubau soll mindestens 

im Minergie-Standard erstellt werden.
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III. Grundbuchvertrag

Der Stadtrat hatte 201 1/2012 zwei ähnliche Gesuche betreffend Landveräusserungen an Al

tersinstitutionen zu beurteilen. Deshalb wurde für diese zwei Parzellen zeitgleich eine Immobi

lienbewertung in Auftrag gegeben. Der Schenkung an die Altersheimstiftung der Bürgerge

meinde Frauenfeld hat der Gemeinderat am 20. März 2013 ohne Gegenstimme zugestimmt 

(vgl. beil. Botschaft Nr. 20 vom 5. Februar 2013). Das zweite Gesuch betrifft die vorliegende 

Botschaft.

Die Immobilienbewertung der Thurg. Kantonalbank vom 4. Januar 2013 ergab für das städti

sche Grundstück Nr. 1649 einen Verkehrswert von 630'000 Franken (Fr. 330 / m2). Die 

Grundlagen haben sich in der Zwischenzeit nicht wesentlich geändert. Der Stadtrat möchte 

den Grundstückspreis auf 290'000 Franken reduzieren (~Fr. 150 / m2).

Der Grundbuchvertrag enthält die üblichen Bestimmungen bezüglich Rückkaufsrecht (5 Jahre) 

und Vorkaufsrecht (10 Jahre).

IV. Begründung des reduzierten Verkaufspreises

Analog den Ausführungen betreffend stationären Angeboten in der Botschaft „Schenkung an 

die Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld" möchte der Stadtrat auch den Bau 

von altersgerechtem Wohnraum fördern. Bereits im Jahr 1964 schenkte die Stadt der Genos

senschaft Alterssiedlung Frauenfeld (GAF) Bauland an der Reutenenstrasse und beteiligte sich 

zusätzlich mit einem einmaligen Baubeitrag von 700'000 Franken. Im Jahr 1972 schenkte die 

Stadt der GAF erneut das Bauland an der Kesselstrasse und gewährte einen weiteren Beitrag 

von 120'000 Franken. Der Stadtrat führt mit der Unterstützung der GAF somit eine bewährte 

Praxis fort.

Die Bestrebungen der GAF werden ausdrücklich begrüsst. Der Bedarf an Alterswohnungen ist 

aus Sicht des Stadtrates ausgewiesen und wird aufgrund der demografischen Entwicklung 

zunehmen. Der Stadtrat knüpft an den Verkauf drei Bedingungen:

1. Erstellung der Bauten im Minergiestandard

2. Die Mehrheit der Wohnungspreise müssen so angesetzt sein, dass sie mindestens für 

Ehepaare, die Ergänzungsleistungen beziehen, bezahlbar sein.

3. Durchführung eines Architekturwettbewerbs
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Die GAF erfüllt alle Bedingungen. Mindestens 31 der 45 Wohnungen werden dauerhaft zu EL- 

konformen Mietzinsen vermietet. Die bei der Ergänzungsleistung maximal anrechenbare Brut

tomiete beträgt für Ehepaare 1'250 Franken pro Monat. Müsste die GAF den ordentlichen 

Landpreis bezahlen, wäre es beim heutigen Planungsstand nicht möglich 2-Zimmer- 

Wohnungen zu diesen Konditionen anzubieten. Die geplanten 2-Zimmer-Wohnungen haben 

eine Nettowohnfläche von rund 55 m2 (ohne Loggia). Es ist im Übrigen nicht auszuschliessen, 

dass das Bundesamt für Sozialversicherungen das Mietzinsmaximum zu einem späteren Zeit

punkt erhöhen wird. Die GAF hätte dann die Möglichkeit ihre Mietzinsen anzupassen (betref

fend Minergiestandard und Architekturwettbewerb siehe II. Verwendungszweck).

Der nun vorliegende Landpreis von 290'000 Franken ist das Ergebnis der Verhandlungen zwi

schen dem Stadtrat und GAF. Beide Parteien sind sich einig, dass die Veräusserung nicht zu 

den gleichen Konditionen erfolgen soll, wie die Schenkung an die Altersheimstiftung der Bür

gergemeinde Frauenfeld.

Weitere finanzielle Beteiligungen an den Neubau der GAF sind ausgeschlossen.

VI. Finanzkompetenz

Der Stadtrat kann Grundstücksgeschäfte bis zu einem Betrag von 500'000 Franken pro Objekt 

abschliessen (Art. 37 Abs. 5 GO).

Da es sich beim vorliegenden Geschäft um einen Einnahmenverzicht von rund 340'000 Fran

ken handelt, ist Art. 37 Abs. 2 GO anzuwenden, wonach bei Einnahmenausfällen von über 

300'000 Franken der Gemeinderat zuständig ist. Der Gemeinderat hat hierfür eine Finanz

kompetenz bis zwei Mio. Franken (Art. 31 Ziff. 1 lit. c GO).

Der Buchverlust aus dieser Veräusserung in Höhe von 91'800 Franken wird in Analogie zu den 

Buchgewinnen aus Veräusserung dem entsprechenden Bilanzkonto „Neubewertung Finanz

vermögen" belastet. Der Kontostand beträgt per 31. Dezember 2013 über 74 Mio. Franken. 

Dieses Konto ist die massgebende Position im Eigenkapital von rund 75 Mio. Franken.
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Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund der Ausführungen stellen wir Ihnen folgenden

A n t r a g :

Dem Verkauf zu einem reduzierten Verkaufspreis von 290'000 Franken für das Grundstück 

Nr. 1649, Festhüttenstrasse, an die Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld wird zuge

stimmt.

Die Vorlage geht an das Büro des Gemeinderates mit der Einladung, das Geschäft der zustän
digen Geschäftsprüfungskommission zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung 
im Gemeinderat zuzuweisen.

Frauenfeld, 1. Juli 2014

Beilage:

Situationsplan
Botschaft Nr. 20 vom 5. Februar 2013 
Immobilienbewertung TKB (nur GPK)














	Reduzierter Verkaufspreis - Grundstück Nr. 1649 - Festhüttenstrasse für die Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld
	Situationsplan
	Botschaft Nr. 20 vom 5. Februar 2013

